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FOKIIS Sanieru I

. ZlnsO FOKUS - Außergerichtliche Sanierun g und Restrukturierunq

Endlich: BGH bestätigt Darlegung der Zahlungsunfähigkeit mittels statischer.Liquiditätsdaten (S. 1769)
von Rechtsanwalt Andrd Berbue4 FreiburglBaden-Baden
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-* Editorial
Von Walter Leiss

Raumürdnungsrecht
-ä Eigentumsbeschränkung durch nicht erlassenen Bebauungsplan?
Was der VfGH von den Gemeinden verlangt - und was nicht

Nach dem Stmk Raumordnungsgesetz 2010 (SIROG) sind Verfahren zur Erlassung von Bebauungsplänen

grundsätzlich binnen 18 Monaten abzuschließen. Der VfGH hat mit Erk vom 3.3.2022'Y 2491202I' r-ttn-

Lehr festgestellt, dass die Nichterlassung eines Bebauungsplans nach dem STROG innerhalb dieser Frist ein

effektives Bauverbot und eine unverhältnismäßige Eigentumsbeschränkung darstellen kann. Angesichts

dieser Entscheidung herrscht unter den Gemeinden große Verunsicherung, können doch zahlreiche Be-

bauungsplanverfahren aus diversen Gründen nicht innerhalb dieser Frist abgeschlossen werden. Es emp-

fiehlt s;ci1, keine voreiligen Schlüsse at ziehenund etwas genauer hinzusehen. Der Beitrag setzt sich mit dem

Erk und der diesem zugrundeliegenden Rechtslage im Detail auseinander und bietet einen Leitfaden zur

richtigen Vorgehensweise bei der Erlassung von Bebauungsplänen samt Praxistipps.

Von Tatjana Katalan und Marie Sophie Reitinger

+ Der raumordnungsrechtliche Begriff der Zersiedelung
Am Beispiel von $ 2 K-ROG und anderen Landesraumordnungsgesetzen

Das Gebot der Vermeidung der Zersiedelung der Landschaft findet sich als wichtiges ZieI und Grundsatz in

den Raumordnungsgesetzen der Länder. In dem Beitrag werden Inhalt und Reichweite dieses Gebots vor-

gestellt.

Von Stefan Storr und Stephanie Szenkurök

* Örtliche Energieraumplanung: Unions- und verJassungsrechtliche

Voraussetzungen und Grenzen fl-eil 1) . . .

Die örtiiche Raumplanung kann aufgrund ihrer Funktionsweise einen Beitrag zur Erreichung klima- und

energiepolitis cher Zielsetiungen leisten. Das rechtliche Instrumentarium, welches Gemeinden im Rahmen

ihrei,,örtlichen Energieraumplanung" zur Verfügung steht, ist vielftiltig. Die Ausübung energieraumpiane-

rischer Zuständigkeiten hat sich innerhalb der unions- und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen zu

bewegen, welche in diesem Beitrag - unter Berücksichtigung rezenter Entwicklungen - untersucht werden.

Teil i widmet sich den Instrumenten der örtlichen Energieraumplanung und der örtlichen Energieraum-

planung iZm demUnionsrecht. Teil 2, der im Heft 412022 erscheint, behandelt verfassungsrechtliche Bezü-

g., *i.ii" Zuständigkeit der Gemeinden und die Einschränkungen in der Raumplanung durch Grund-

rechte.

Von Mario Laimgruber und EmiI Nigmatullin

Steuer-Radar

JuCikatur
d Aktuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin ' . .

Kommunalsteuer - Kinderbetreuungseinrichtung einer Krankenanstalt (VwGH 2L 3.2022' Ro 2019/15/

0005); Bewegungsstunden an Schulen (VwGH 21.3.2022, Ro 2019/15/0010); Zweckbindung des Vermö-

gens für begünstigte Zwecke (VwGH 18. 5.2022, Ro 2021l15/0084); Zweitwohnsitzabgaben - Erhebung im

iulässigen Hö.h.iu,rrrnuß (vfcH 7.3.2022,v 5412021und vfGH 7.3.2022,v r5712021).

Von Stefan Leo Frank
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Offentliches Recht
4 Umweltförderungen für ein neues Energiezeitalter
Förderungen für Klimaschutz und Energiewende im Überblick
Der Schutz von Umweltgütern ist die Pflicht der gegenwärtigen Generation gegenüber

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Förderungen aufBundes- und Landesebene

Von Gabriele Messner-Mitteregger

VRV 2015
+ VRV-Fragen aus der Praxis fl-eil 1) . . 138
Der Beitrag gibt zu kurzen Fragen aus der (Beratungs-)Praxis von Gemeinden iZm der VRV 2015 jeweils

konkrete Antworten.

Von Veronika Meszarits und Alexander Herbst

+ VRV-konforme Behandlung von Sale-and-Lease-Back-
Bürgerbeteiligungsmodellen im kommunalen (Energie-)Haushalt 140
Wie wird die Finanzierung von Nahwärme- und Photovoltaikanlagen im Haushalt ausgewiesen?
Bürgerbeteiligungsmodelle können mannigfaltig ausgestaltet werden; viele Gründe sprechen für eine Sale-

and-Lease-Back-Variante. Auch sie lässt sich vertragstechnisch unterschiedlich regeln. Die Frage nach ihrer
Darstellung im Haushalt kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern muss dem Grundsatz der wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise (,,substance over form") folgend differenziert je nach sich ergebender Lea-

singgattung gelöst werden. In Ermangelung VRV-spezifischer Regelungen muss auf die unternehmens-
rechtlichen Vorschriften, die wiederum iRe umgekehrten Maßgeblichkeit auf einkommensteuerliche Nor-
men verweisen, zurückgegriffen werden.

Von Alexander Herbst und Veronika Meszarits

Standards
.l lmpressum . 101

mit
Buch

+ Praxi
u!.9
strpp

Beilage
d Sachregister 2003-2021

Alles
aus einer Hand
Die Nr. 1 unter Österreichs Rechtsdatenbanken - mit mehr als

2,4 Millionen Dokumenten. Die RDB versammelt alle maßgeblichen

Fachzeitschriften, Entscheidungssammlungen, Kommentare und

Handbücher namhafter östeneichischer Verlage zur online-Recherche

rdb.at
rdb.manz.at

.RDB

'/

MANZ"J'

arc [zozz] a: 103



WWW.MANZ.AtlZVT

Zeitschrift fur

28.8 -3:24

Beitröge

Gew?ihrleistungsrecht NEU -
Auswirkungen auf das Kfz-Y ertrags-
fgCht Viviane Velisek und. Lorenz Krismer e 292

Autofahrer - Verkelusteilnehrner zweiter Klassel
Brigitte Nedbal-Bnres O 798

Rechtsprechqng

Mitverschulden .eines Fahrschüle..rs bei Unfall w.ährend Fahrprüfung:'
feh,lende Motsrradsch.utzHeidung O 306

Kein Mitverschulden ei,nes Roll-stuhlfahrers wegen Nichtverwendung
eines Gurte:s Stefan Jahn und Gearg Kathrei.n Q 310

Zurn Direktklag€ggrichtsstand bei SchadenersatzHage gegen
Haftpf,lichtVers und VersN Alexawder Wittwer 0311

Ia dik at urübe r s:i ckt V er w alt unx

Sitzen auf einem rollenden Motorrad o,hne Motorkraft
gilt als Lenken O 319

Einrnaliger Alkoholmissbrauch, kein Verdacht .der Abhängigkeit o 32 1

BeAck!

Sicherheit in einer digitalisierten und sich schnell verändernden Welt -
wie r,.stnart" wirtl Unfallp,rävention?
Robe.rt ßawer wttd Gerald Furtan. Q323

ISSN 0044-3662 Österreic.hisehe, Post AG PZ 162040937 P Verlag Manz; Gutheil Schoder Gasse 17, i230 Wien

Reclaktion Karl-Heinz Danzl, Christian Huber,
Georg Kathrein, Gerhard Pürstl Septembe r2o22 09

MANZz



ZVR
INHALT

+Editorial ....
Von Karl-Heinz Danzl

289
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{ Gewährleistungsrecht NEU - Auswirkungen auf das Kfz-Vertragsrecht 292
Zur Verbesserung des Verbraucherschutzes hat der europäische Gesetzgeber 20t9 zweineue RL erlassen: die

Warenkauf-Rl (WKRL) und die Digitaie-inhalte-Rl (DIRL). In Umsetzung der RL hat der österr Gesetz-

geber das Gewährleistungsrichtiinien-Umsetzungsgesetz (GRUG) geschaffen, das mit |ahresbeginn 2022 in

Kraft trat. Durch das GRUG wurden das Verbrauchergewährleistungsgesetz (VGG) eingeführt und damit

einhergehend auch punktuell das ABGB (und das KSchG) adaptiert. Eine Bandbreite an Facetten des GRUG

spiegelt sich im Kfz-Vertragsrecht wider, weshalb die aktuelle Rechtslage anhand des Fahrzeugerwerbs ver-

anschaulicht wird.
Von Viviane Velisek und Lorenz Krismer

+ Autofahrer - Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse? 298
Die 33. StVO-Novelle
Die Regelungen der 33. StVO-Nov erwecken den Eindruck einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung

einzelner Gruppen von Verkehrsteilnehmern, insb der Radfahrer.

Von Brigitte Nedb al-Bures

-l Neues aus Brüssel und Luxemburg 302
Die COVID-f9-Pandemie und der Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs haben schwerwiegende Folgen

für den Verkehrssektor. Bspw zeigen sich beim ehrgeizigen ,,Fit for 55"-Klimaneutralität-Gesetzespaket

erste Abweichungen von den großen Ankündigungen des vergangenen Sommers, Details werden ausver-

handeit. Kundgemacht werden konnte unterdessen die Eurovignetten-Rl. Die EuGH-Rubrik widmet sich

wieder Urteilen zu Fluggastrechten. Entscheidungen im Abgasskandal, fiir die der EuGH-Generalanwalt

den Verbrauchern vorab den Rücken stärkt, werden mit Spannung für Herbst 2022 erwartet.

Von Othmar Thann

GesetzEebung und Verwaltung
* Bundesrecht

Rechtsprechung
{ Mitverschulden eines Fahrschulers bei Unfall während Fahrprüfung;
fehlende Motorradschutzkleidung bei PrÜfungsfahrt . .

142: OGH 28. 9. 2021, 2 Ob 52/21t

{ Kein Mitverschulden eines Rollstuhlfahrers wegen Nichtverwendung
eines Gurtes
143: OGH 21.10.2021,2 Ob 98/21 g

Mit Anmerkungen von Stefan lahn und Georg Kathrein

+ Zum Direktklagegerichtsstand bei auf Vertrags- und Deliktsrecht gestÜtzter

Schadenersatzklage gegen HaftpflichtVers und VersN
144: EuGH 9. 12. 2021 , C-708/2O, BTlseguros Catalana Occidente' EB

Mit Anmerkung von Alexartder Wittwer
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J ud i katu rü bersicht Verwaltu nE
+ SIVO
145: VwGH 26. 4. 2022, Ra 2022102/0O67

Sitzen auf einem rollenden Motorrad ohne Motorkraft gilt als Lenken

146: VwGH 18.3.2022,Ra2020/021O137 . .

Zusatztafeln,Inhalt der Angaben und Zeichen müssen leicht verständlich sein

+ FSG
1 47: VwGH 3. 2. 2022, Ra 2021 111 101O5

Einschränkung einer Lenkberechtigung ist vom Verfahrensgegenstand der Erteilung (Verlängerung) mit-
umfasst

1 48: VwGH 7. 2. 2022, Ra 2021 11 1 10177

Einmaliger Alkoholmissbrauch, kein Verdacht der Abhängigkeit

+ KFG
149: VwGH 21. 3. 2022, Ra 20201021O259

Radar- bzw Laserblocker, aktuelle Eignung zur Störung oder Beeinflussung muss vorliegen

+ BMSTG
1 50: VwGH 22. 2. 2022, Ra 2022106100O9

Schwerer Mangel bei Begutachtung, kein zulässiger Schluss auf Totalschaden

+ VwGG
1 51 : VwGH 1 8. 3. 2022, Ra 2O2O|0Aü37
Delikte mit niederem Strafrahmen, Amtsrevision ist möglich

Bericht
* Sicherheit in einer digitalisierten und sich schnell verändernden Welt -
wie,,smart" wird Unfallprävention?
Das war die EU-Safety -Konterenz 2022
Von Robert Bauer und Gerald Furian
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Die Redaktion der ZfG

Editorial

Beitrag
Von der - partiellen - Geltung des neuen
I n-vitro-Diagnostika-Rechts
(Daniel Larcher/Lukas Beiglböck) ...................... +o

Die Verwendung von Tieren zu wissenschaft-
lichen Zwecken. Ein strukturierter Einblick in
das unionsrechtlich geprägte System von
Genehmigungserfordernissen und Schutzvor-
schrif ten nach dem Tierversuchs gesetz 2Ot2
(Lisa Satzinger) 45

Rechtsprechung
Aktuelle Rechtsprechung OGH, VwGH, VfGH und
LVwG (Auswahl) ................. ................. so
(bearbeitet von Katha ri na Leitner/La u ra Fischer/
Klara Dopple r / Daniel Wachter)

Das Berufsrecht
VwGH, VfGH, LVwG

Ein Arzt hat sich nach S 8 Abs 1 AsthOpG 2013 im Zusammen-
hang mit der Durchführung ästhetischer 0pe-rationen jeder
unwahren Selbstanpreisung durch Reklame zu enthalten
VwGH 22. 03. 2O22, Ra 2O22/O9/OOO7 ......................... S0

Die Gesundheitsbehandlung

Haftung

OGH

Verjährung von Ansprüchen aus Folgeschäden nach mangel-
hafter Heilbehandlung beginnt mit Eintritt der Rechtskraft
des Feststellungsurteils
oGH 25.01.2022, 4 Ob t24/2tw
Kein Anscheinsbeweis, dass verspätete Diagnose kausal
für Tod des Patienten war, wenn Heilungschancen bei recht-
zeitiger Diagnose nur 5 7o besser gewesen wären
oGH L7.O2.2O22,9 Ob 1,/22w
Die Haftung des Arztes beschränkt sich auch bei einer Auf-
klä rungspflichtverletzung auf die Verwirklichung jenes
Risikos, auf das er hinweisen hätte müssen
oGH 23. 02. 2022, 4 Ob 226/2tw
Belegspital haftet für Spitalspersonal auch dann, wenn
dieses unter lngerenz eines Belegarztes tätig wird
OGH 23.02.2022,3 Ob 224/2lv

Die Gesundheitsorganisation

Beihilfen und Unterstützungen

OGH
Wird hintereinander für zwei Kinder pauschales Kinderbetreu-
ungsgeld bezogen, kann bei Überschreiten der Zuverdienstgrenze

der Überschreitungsbetrag nur einmal für das Kalenderjahr
zurückgefordert werden und die Überschreitung der Zuverdienst-
grenze ist nicht fürjedes Kind gesondert zu ermitteln
oGH 22. 06. 2021, 10 ObS 72/2tt ................................... 52
Vorübergehender Krankenhausaufenthalt von Kindesmutter
und Kind führt nicht zum Wegfall der ,,dauerhaften Wohn- und
Wirtschaft sge mei nschaft"
oGH 25.01. 2022, LO ObS 82/2Lp

U2

37

Zu den Fristen der MutterKind-Pass-Untersuchu ngen
oGH22.02.2022, 10 obs L84/2Lp

Versicherungsrecht

OGH

Eine Verminderung der Dauer derjährlich zu erwartenden
leidensbedingten Krankenstände von sieben auf fünf Wochen
erlaubt keinen Entzug des Rehabilitationsgeldes
oGH 25. 01. 2022, LO ObS 76/2Lt
Zum Kostenersatz gegenüber der öGK

oGH 25.01.2022,10 ObS L68/2LR

S 139 Abs 2a ASVG normiert unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Verlängerung der Dauer des Krankengeldanspruchs
oGH 25.01.2022, 10 ObS LO7/2li ...... 56
Die Prothesentauglichkeit ist bei Bestimmung des tnvatidF
tätsgrades zu berücksichtigen
oGH 26.01.2022,7 Ob L9O/2Ly

Entstehen durch ein Unfallereignis dieselben Unfallfolgen
auch ohne Vorerkrankungen, kommt es zu keiner Leistungs-
kürzung aufgrund mitwirkender Ursachen

oGH 26.01.2022,7 Ob L78/2th
Eine lnvaliditätspension ist nicht bloß aus dem Grund weiter
zu gewähren, dass eine länger als sechs monatige Arbeits-
unfähigkeit bestanden hat, sofern in Zukunft mit keinen
regelmäßig wiederkehrenden leidensbedingten Kran ken-
ständen zu rechnen ist

oGH 22.02.2022, 10 ObS L94/2Lh ............................... 58

VwGH, VfGH, LVwG
Die (behördliche) Feststellung des Umfangs der Arbeitsver-
pflichtung ist für den Größenschtuss betreffend das Über-
schreiten der Geringf ügigkeitsgrenze kond itional
VwGH 25. 03.2O22 - Ra 2O2/O8/OL63 .,....................... 58
Bei ordensausstritt bemisst sich der zu leistende ÜberweF
sungsbetrag (Orden - Pensionsversicherungsträger) nach
dem Verdienst, der bei einer auf Grund der vorhandenen
Ausbildung, Kenntnisse und Fähigkeiten möglichen Beschäf-
tigung,,üblich" wäre
VwGH 05.04. 2O22 - Ra 2O21,/08/OO47 ....................... 59

Das Verfahren

Erwachsenenschutz

OGH

fflegschaftsgerichtliche Zustä ndigkeit kann einem anderen Ge-
richt übertragen werden, wenn dies im lnteresse des Betroffenen
gelegen erscheint
OcH 24.OL.2O22, 5 Nc L/222 ............... 59
Maßgebend bei derAuswahl und Bestellung des Erwachsenen_
vertreters ist allein das wohl der betroffenen person

oGH 26.01.2022,7 Ob L71,/2Ld 59

54
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Wird bereits vor Durchführung einer Erstanhörung ein einstweili-
ger Erwachsenenvertreter bestellt, bedarf es zur Wahrnehmung
der lnteressen des Betroffenen eines Rechtsbeistands
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Hei maufenthaltsgesetz

OGH

Bei dislozierten Betreuungseinrichtungen kommt es für den An-
wendungsbereich des HeimAufG darauf an, ob bei einer Betrach-
tung der Organisation des Gesamtgebildes eine heimähnliche
oder eine familienähnliche Betreuungssituation vorliegt
OGH 12.01.2022,7 Ob t83/2Lv .......... 60

Eine Anhörung unter Verwendung geeigneter technischer
Kommunikationsmittel ohne persönliche Anwesenheit der
Beteiligten zum Zwecke der Verhinderung der Verbreitung von
COVID-19 stellt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar. Eine
Freiheitsbeschränkung durch medikamentöse Mittel ist nur zu
bejahen, wenn die Behandlung unmittelbar die Unterbindung des
Bewegungsd ra ngs bezweckt, nicht jedoch bei unvermeid lichen
bewegungsdämpfenden Nebenwirkungen

OGH 26.01.2022,7 Ob2OO/2tv 61
Die bloße Aufforderung an eine im Raum anwesende Person,
eine Türe zu öffnen, derjederzeit Folge geleistet wird, ist nicht
als freiheitsbeschränkende Maßnahme iSd g 3 HeimAufG zu
qualifizieren

OGH 16.02.2022,7 Ob t6/22m .......... 62
Für die Frage der Anwendbarkeit des HeimAufc kommt es darauf
an, ob bei Betrachtung der Organisation des Gesamtgebildes
eine heimähnliche oder eine familienähnliche Betreuungssitua-
tion vorliegt

oGH 30. 03. 2022, 7 Ob 43/229.......................,............1.. 62

Kindeswohl

OGH
Bei der Entscheidung über die Obsorge für ein Kind ist aus-
schließlich dessen Wohl maßgebend. lm Spannungsverhältnis
zwischen Elternrechten und dem Kindeswohl haben Erstere
zurückzutreten
oGH 23.02. 2022, 4 Ob L7 L/ 21,9 63

Sonstiges

OGH

Anspruch eines Heimopfers auf Schadenersatz gegen den Schä-
diger steht einem Anspruch auf Heimopferrente nach dem HOG
nicht entgegen

OGH 25.01.2O22, IOObS LO3/21a............................... 64
Kauft ein der Tiergesundheitsdienst-Verordnung unterliegender
Tierhalter für seinen Zuchtbetrieb bei einem Dritten Tierarzneien,
so hat er dem Betreuungstierarzt den diesem dadurch entgange-
nen Gewinn zu ersetzen
OGH 26.01.2022,3Ob L96/2!a ......... 64

Mund- und Nasenschutz ist bei Vernehmungen
verboten

OGH 12.01. 2022, L3 Os 91-/2Lp
Kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn
Auslandsreise selbst verschuldet in Quarantäne ist
OGH t7.O2.2O22,9 ObA t53/2tx

COVI D-19-Rechtsprech ung Vf GH (Auswahl)
Zurückweisung des Antrags zur Aufhebung des COVID-19-lmpf-
pflichtgesetzes mangels Einhaltung der Formalvoraussetzungen
vf GH 29. 04. 2022, c 29/ 2022 65
Der Lockdown für Personen ohne ,,2c-Status" im Zeitraum 21.
bis 30.01. 2022 war verfassungs- und gesetzeskonform

vtcH 29.04.2022,V 23/2022 66

COVID-19-Rechtsprechung VwGH (Auswahl)
Für einen Beamten steht kein Verdienstentgang nach S 32 EpiG
ZU

VwGH 08. 04. 2O22, Ro 2022/03/OO3t ......................... 67
Der Verwaltungsbehörde kommt nach EpiG kein Recht auf Set-
zung eines AUVBZ zu

VwGH 15. 04. 2O22, Ra 2022/09/0026 ......................... 67

COVI D-19-Rechtsprechung der LVWG (Auswaht)
Die Feststellung einer Ausnahme von der lmpfpflicht ist einer
bescheidlichen Feststellung nicht zugänglich

LVwc Tirol O8.O4.2O22 - LYwG-2O22/37/O63O-2 ...... 67
Die Ausgangsbestimmungen nach COVID-19-Notmaßnahmenver-
ordnung sind einschränkend auszulegen
LVwG NÖ 25.04.2022 - LVwG-S-1599/OOL-2O21,....... 68
Der Absonderungsbescheid muss dem gesetlichen Vertreter
zugestellt werden

LVwG NÖ 29.04.2022, LVwG-s-131,20OL-2022 ........... 68

,,Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste - gilt
auch für Werbe-Videos"
(bearbeitet von Friederike Bundschuh-
Rieseneder) ................ 6e

Standards

Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe ........ 72

lmpressum U3

Der wissenschaftliche Beirat der ZtG................ u3

COVI D-19-Rechtsprech u ng OG H
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grund der Notwehr überzeugend begründet werden kann.
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121 . Eine unterschiedliche Besteuerung gebietsfremder Investmentfonds in Gesellschafts-
form und gebietsfremder Investmentfonds in Vertragsform hinsichtlich ihrer Einkünfte aus
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mentfonds in Gesellschaftsform ausschließlich aufgnrnd ihrer Rechtsform vorenthalten
lvird.
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Die tffoche in:l Blick

Entscheidungen
BGH: Coronabedingter Rücktritt von pauschalreisen

(30.8.2022 - X ZR 66 / 21, X ZR 84/ 21, X ZR 3 / 22)
BGH: Dieselskandal - Durchführung der Vorteilsausgleichung bei
ungleichartigen Vorteilen (25.7.2022 - y la ZR 485 /21)
BGH: Dieselskandal - generell kein Anspruch des geschädigten
aus 5 852 BGB gegen die Volkswagen AG bzgl. eines von ihr herge-
stellten und in ein Neufahaeug der AUDI AG eingebauten DieseF
motors (1 4.7.2022 - Vll ZR 422/21)
BbgO[G: Kein Entfernen einer unrichtigen Gesellschafterliste aus
dem Handelsregister (23.8.2022 - 7 W S7 /22)
OVG NRW: Betriebsschließungen in dbr ersten Coronawelle in NRW
waren rechtmäßig (25.8.2022 - 13 D 29l20.NE 13 D 33/20.NE,
13 D 49l20.NE,13 D 74l20.NE)

Aufsätze

Prof: Dr. Friedrich Grafvon tltestphalen, RA

Ein Paukenschlag aus Luxemburg:
Verbraucherschutz vs. Verfahrensrecht
Es ist eine wahre Kaskade von wichtigen Urteilen des EuGH, welche
die Verfahrensrechte der Mitgliedstaaten jetzt in eine Zwangsjacke
packen, aus der sie - in übereinstimmung mit dem Unionsrecht
und dem Schutzzweck der Klausel-Richtlinie 93/13/EWG - nur
noch der Gesetzgeber befreien kann. Er wird klein beigeben müs-
sen. Die Tendenz der Luxemburger Richter, dem Unionsrecht ge-
genüber den Verfahrensrechten der Mitgliedstaaten die Oberhand
einzuräumen, ist zwar nicht völlig neu. Aber die Salve, welche der
Gerichtshof am '17.5.2022 abgefeuert ha! richtet in den Verfah-
rensrechten der Mitgliedstaaten schlicht Verwüstung an. Es bedarf
daher eines phantasiebegabten Gesetzgebers, der die Rechte der
Verbraucher gegenüber missbräuchlichen Klauseln nicht nur weit-
hin absichert, sonde;n ihnen auch verfahrensrechtlich entschei-
dend zum Durchbiuch verhilft.

@
Dr. Adrian Haase, RA, und Philipp Dubiel

Zulässigkeit und Grenzen von Vestingmodellen
Marktpraxis und Strukurierungsalternativen auf
dem Prüfstand
ln der Rechtswirklichkeit von VC-Beteiligungen wurde bislang un-
ter Berufung auf die Rechtsprechung des BGH zu den sog. Mana-
ger-lMitarbeitermodellen einerseits die voraussetzungslose Hin-
auskündigung und andererseits eine Rückübertragung der Ge-
schäftsanteile zum Nominalwert als sachlich gerechtfertigt wahr-
genommen. Neuere Rechtsprechung des OLG München in Sachen
Managermodell hat diese bis dahin etablierte Marktpraxis neu zur
Disposition gestellt. Die (wieder-)entfachte Sensibilität rufr Fragen
nach der Tragbarkeit der Argumentation, d. h. nach der Wesensver-
wandtschaft von Manager-/Mitarbeiter- und Vestingmodell, auf
den Plan. Vor diesem Hintergrund führt der Beitrag durch die Fall-
stricke von Vestingmodellen und zeig! als Reflexion über die bishe.
rigen Reaktionen der Praxis, alternative Gestaltungsoptionen auf.

EntscheidunEen

BGH: Erstattungsanspruch bei einer SEpA-Basislastschrift in der-ln-
solvenz des Zahlungsgläubigers - Geltendmachung durch den ln-
solvenzverwalter auch bei debitorischer Kontoführung
(12.5.2022 -lXZR71/21 - dazu BB-Kommentar von
Prof Dr. Sebastian Omlor, LL.M. [NYU], LL.M. Eur.)

OLG Köln: Schadensersatz aus Art.82 DSGVO wegen verspäteter
Datenauskunft
(14.7 .2022 - ls U 137 t21)

Steuerrecht
1e8s DEe Woche irn E{iek

Entscheidungen
BFH: Zufluss von Kapitalerträgen beim beherrschenden Gesell-

. schafter einer ausländischen Kapitalgesellschaft
(1 4.2.2022 - V ut R 32 I 1 s)
BFH: Übertragung eines nach dem 31J2201g ausgestellten Gut-
scheins über eine elehronische Dienstleistung in.einer Leistungs-
kene (1 6.8.2022 - Xl S 4/21 IAdVI)
BFH: Besteuerungsrecht für Arbeitslohn eines grenzüberschreitend
tätigen Berufskraftfa hrers (1 .6.2022 - I R 4511 8)
BFHt Rechtmäßigkeit eines Anderungsbescheids, wenn die Voraus-
setzungen des 5 174 Abs.4 AO nachträglich eingetreten sind -
Zeitpunkt der Einspruchsentscheidung für Jahresfrist des S 174
Abs. 4 Satz 3 AO maßgeblich ('t2.5.2022 -Vt R 20119)
BFH: lnländische Anschlusstransporte bei einem Schififahrtsunter-
nehmen (13.4.2022 - I R 1 /19)
BFH: Keine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen bei Belas-
tung des Gesellschaftervenechnungskontos des Steuerpfl ichtigen1987 e.6.2022_VtR23t2O)
BFH: Überlange Verfahrensdauer und Wiedergutmachung auf an-
dere Weise als durch Entschädig ung (23.3.2022 -XK61ZO)
BFH: Ortsverschieden belegene Photovoltaikanlagen als Teilbetrie-
be? (l 3.6.2022 - X B 1 48 / 21)
BFH: Zum Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme
(s.8.2022-VtB6s/2't)

Venraltung
OFD Karlsruhe: Bilanz der Steuerverwaltung in Baden-Württem-
bery2021

Personalie
BFH: Richter am Bundesfinanzhof Dr. Johannes Selder tritt in den
Ruhestand

Aufsatz

Dipl.-Kffr. Dr. Katrin Don, StBin

1993

Gleich lautende Erlasse zur Anderung der erweiterten
Kürzung durch das FoStoG veröffentlicht!
5 9 Nr. 1 S. 2ff. GewStG enthält die für die praxis bedeutende Rege-
lung der erweiterten Kürzung für Grundbesitzunternehmen. Seit
der Anderung durch das FoStoG enthält diese Regelung erfreuli-
cherweise nun erstmals eine sog. Bagatellgrenze, mit deren Einfüh-
rung auch einige Anwendungsfragen verbunden sind. Nunmehr
wurden gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der
LänderIGLE) dazu veröffentlicht, die jedenfalls einige Fragen be-
antvvorten.

Entscheidungen

EuGH: Vorabentscheidungsverfahren unzulässig
(16.6.2022 - C-s961201

BFH: Nachträgliche Geltendmachung des Wahlrechts auf einen
Sonderausgabenabzug nach S 10a ESIG
(19.1.2022 -XR32t20)

BFH: Zur Vorsteuerberichtigung nach 5 1 5a Abs. i USIG in den FäF
len des 5 1 3b USIG a. F.

(1.2.2022 -V R33/18)

2005

2007

2012

2417

2022

1999

2004

I

Neuerscheinung Buch
Martin Rothermel
lkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
1. Auf,lage 2022, Kommentar, Compliance-Berater Schriftenreihe

540 S., Broschui € 109,-

ISBN: 978-3-8005-1 804-3/ lnfos unten shop.ruw.de/t8043
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ffi ü$anzrecht und Betriehswtrtschaft
Df;e Wocäre irn Blick 2o2s

Rechnungslegung
5EC: Strateg iepl an 2026

ESMA: Aktualisierung des ESEF-Berichtshandbuchs

DRSC: Stellungnahme zum Abschluss des PiR zu IFRS 10, IFRS I l
und IFRS 12

Wirtschaftsprüfung
IDW: Prüfungsstandards zur Prüfung der nichtfinanziellen Erklä-

rung verabschiedet

Betriebswirtschaft
Bitkom: 203 Mrd. Euro Schaden pro Jahr durch Angriffe auf deut-
sche Unternehmen
Bitkom: Unternehmen nutzen Virtual oder Augmented Reality vor
allem für die Weiterbildung
Mercer: Jeder zweite Mitarbeitende sieht im aktuellen Unterneh-
men keine Zukunft für die eigene Karriere

Veranstaltung
IDW: Digital Summit

Aufsatz

Dipl.-Kfm. Georg Lanfermann, WP/SIB, und
Marco Liepe, LL.M., M.5c.

Unternehmensberichterstattung zu Wertschöpfungs-
ketten: zunehmende Berichtspflichten.auch zu
Vorgängen außerhalb des eiEenen Unternehmens
Mit der zunehmenden Regulatorik werden Unternehmen im Be-
reich der Nachhaltigkeitsberichterstattung verstärkt Angaben zu ih-
rer Wertschöpfungskette offenlegen müssen, die über die eigene
Unternehmenssphäre hinausgehen. Es ist bereits absehbar, dass
neben den deutschen Berichtspflichten des Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetzes weitere EU-Gesetzgebung anzuwenden sein
wird. Neben der Corporate Sustainability Due Diligence Directive ist
dies insbesondere die Corporate Sustainability Reporting Directive,
wobei beide EU-Richtlinien inhaltlich miteinander verwoben sind.
Der Beitrag will betroffenen Unternehmen einen überblick über die
sich abzeichnenden Berichtspflichten und erste Hinweise hinsicht-
lich deren Umsetzung in der Berichterstattungspraxis geben.

Arbeit
Die Woche im

Entscheidungen
BAG: Außerordentliche - Compliance-
U ntersuchung (5.5.2022 -
BAG: Angemessener - Dauernachtarbeit -
Vermeid ba rkeit (25.5.2022 - 1 0 AZR 230 / 1 9)

Aufsatz @ffiilHllllil
Dr. Justus Frank LL.M., Maitre en droit, RA

Herabsetzung der Organvergütung

- zugleich Besprechung OLG Karlsruhe, Urteil vom 7.2.2022 -
1U 173120
Einer unbilligen Entwicklung der Organvergütung kann regelmä-
ßig durch austarierte variable Vergütungselemente im Anstellüngs-
vertrag vorgebeugt werden. Die Herabsetzung der Organvergü-
tung bei Vorstandsmitgliedern und auch bei Fremdgeschäftsfüh-
rern sollte hingegen nur das letzte Mittel sein und kommt doch im-
mer öfter in der Praxis und auch vor Gericht vor.

Entscheidung

BAG: Bonus - Auskunftsanspruch für die gerichtliche Leistungs-
bestimmung - Stufenklage
(8.9.2021 - 10 AZR 1 1/19 - dazu BB-Kommentar von
Nils Grunicke, RA)

j

Fortbi ld ungszertifikat
nach 5 15 FAO

www.bb-selbststudium.de

Neuerscheinung Buch
Holger Dahl (Hrsg.)

Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten - Band 4
Betriebliche Ordnung, Personalfragebogen, Beurteilungsgrund-
sätze, Auswahlrichtlinien und Qualifizierung
1. Auflage 2022. Recht Wirtschaft Steuern 4Zl Seiten, Broschur, € 89,-
ISBN: 978-3-8005-1803-6/ lnfos unter: shop.ruw.dell8036

Die Erste Seite
Dr. Moritz Keller, LL.M., RA, und
Sebastian Lutz-Bachmann, LL.M.. Maitre en droit, RA

Einigung auf eine Reform der Energiecharta -
neuer Schwung für notwendige lnvestitionen?

lmpressumA/orschau

2027

2032

lnhalt I

2035

2036

2039

Entscheidumg

BFH: Berücksichtigung einer Leasingsonderzahlung bei Anwen-
dung der sog. Kostendeckelungsregelung zur Privatnutzung be-
trieblicher Kfz
(17.5.2022 * Vlll R 26/20 - dazuB}-Kornmentar von
Dr. Martin Bünning, RA/SIB)

achkonfe

19. Oktober 2A22
Steigenberger Fran kfurter Hof
vera nsta [tur g€ fi . ruw;defstif tu n g en

Unternehmensberichterstattung

BB
$1 5 FAO

Betriebs-Berater I BB 36.2022 | 5.9.2022

:ffi
vilt

ilt



r

IWllU \Ä{/*m

I

ltrEIilUT

Kurz informiert
Übernommene Reparaturkosten am Objekt durch unentgettLich
Nutzenden nicht begünstigt ..............

steuerbefreiung bei Ausg[iederung und Neugründung einer Gesettschaft
Verfassungswidrigkeit der AbgeLtu ngsteuer:
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Neues aus Gesetzgebung, Finanzverwa[tung und Rechtsprechung
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Umsatzsteuer
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Umsatzsteuer
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